Al Satzung, Frauenstatut und Beitragsordnung

Antragsteller*in:  Maik Kristen

Anderungsantrag zu SSNEU

Von Zeile 12 bis 16:

Nach & 52 einen neuen & 2a einflgen:

Fur Vorsitzende von Ortsbeirdaten und anderen Beiraten nach 8§28 2 Abs. 4 der Entschadigungssatzung
gelten entsprechend-die Bestimmungen aus 81 entsprechend.

Begriindung

Die Satzung regelt bisher in §81-2 die Spenden der Ratsmitglieder,in & 3 die Spenden, die
Grinenmitglieder in Aufsichtsraten usw. bekommen und in & 4 wird geregelt, dass Sitzungsgelder von
der Spendenregelung immer ausgenommen sind. Die jetzt vorgeschlagene Regelung mit einem neuen §
5 am Ende der Sonderbeitragsssatzung zu setzen, passt also nicht in das Regelungswerk. Das wird
schon dadurch deutlich, dass ansonsten die Ausnahme des § 4, der sich bisher auf alle hier geregelten
Mitgliedschaften bezieht, nicht ohne Anderung auf die Vorsitzenden von Beirdten beziehen wiirde. Auch
von der Stellung der Vorsitzenden her ist es passender, diese an zweite Stelle nach den Ratsleuten zu
setzen und nicht ganz ans Ende der Satzung. Das vermeidet weitere Anpassungen, die ansonsten
notwendig werden wirden.

Die Stellung des "entsprechend” ans Ende des Satzes erfolgt aus grammatikalischen Griinden; es
werden erst die Regelungen genannt, die gelten,dann wie diese angewendet werden.




	Ä1 Satzung, Frauenstatut und Beitragsordnung
	Änderungsantrag zu S3NEU
	Von Zeile 12 bis 16:

	Begründung


